
Volksbegehren „Kein NATO-Beitritt“ 

 

Der Bundesverfassungsgesetzgeber wird aufgefordert, zusätzlich zum 

bestehenden Neutralitätsgesetz, eine verfassungsrechtliche Bestimmung 

zu erlassen, welche der Republik Österreich explizit einen Beitritt zur 

NATO untersagt. Keinesfalls darf Österreich durch kurzsichtige politische 

Entscheidungsträger in einen militärischen Konflikt verwickelt werden. 

Vielmehr sind diplomatische Bemühungen zu intensivieren, welche das 

Land als aktiver internationaler Friedensvermittler positionieren. 


